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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Der Freiburger Nationalrat Jutzet (sp) möchte nach amerikanischem Vorbild das
Instrument der Sammelklage in Zivilrechtssachen einführen; er reichte dazu eine von
Vertretern der Interessenorganisationen der Mieter, der Konsumenten und der
Arbeitnehmer mitunterzeichnete Motion ein. Das im Tätigkeitsbereich dieser Verbände
bestehende Verbandsklagerecht ist gemäss Jutzet ungenügend, da es nur eine
gerichtliche Feststellung erreichen könne, für die gerichtliche Anerkennung von daraus
entstehenden Ansprüchen jedoch Einzelklagen notwendig seien. 1

MOTION
DATUM: 28.09.1998
HANS HIRTER

Die im Vorjahr von Jutzet (sp, FR) eingereichte Motion für die Einführung der
Sammelklage nach amerikanischem Vorbild in den Bereichen Arbeits-, Konsumenten-
und Mietrecht wurde von einigen bürgerlichen Parlamentariern bekämpft und ihre
Behandlung deshalb verschoben. 2

MOTION
DATUM: 19.03.1999
HANS HIRTER

Die Motion Jutzet (sp, FR), mit der eine Sammelklage in den Bereichen Arbeits-,
Konsumenten- und Mietrecht hätte eingeführt werden sollen, wurde abgeschrieben,
weil sie nicht innert der vorgesehenen Frist von zwei Jahren im Rat behandelt worden
war. Dies obwohl der Bundesrat beantragt hatte, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

MOTION
DATUM: 06.10.2000
MARC BÜHLMANN

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Im Nationalrat forderte de Dardel (sp, GE) eine Lockerung der bestehenden
Gesetzgebung im Bereich der Kündigungen bei Zahlungsverzug. Der Motionär
begründete seinen Vorstoss einerseits mit den im europäischen Vergleich rigiden
schweizerischen Bestimmungen, andererseits mit der wirtschaftlichen Krise, die es
immer mehr Menschen verunmögliche, für die hohen Mietkosten aufzukommen. Die
Mehrheit des Rates konnte sich dieser Argumentation jedoch nicht anschliessen und
verweigerte dem Vorstoss selbst als Postulat die Gefolgschaft. (Siehe auch hier.) 3

MOTION
DATUM: 27.09.1993
DIRK STROHMANN

Der Nationalrat überwies gegen den Willen des Bundesrates eine Motion
Hegetschweiler (fdp, ZH), die den Kündigungsschutz für Mieter nach Schlichtungs-
oder Gerichtsverfahren relativieren will. Hegetschweiler fordert eine Änderung von Art.
271a OR, der Vorschriften enthält, welche eine Kündigung, die innerhalb einer
dreijährigen Sperrfrist nach Abschluss eines mit dem Mietverhältnis
zusammenhängenden Schlichtungs-oder Gerichtsverfahrens ausgesprochen wird, als
missbräuchlich erklären. Diese Regelung habe in der Praxis dazu geführt, dass Mieter
wegen Kleinigkeiten beim Vermieter oder den Schlichtungsbehörden vorstellig werden,
um eine Vergleichslösung einzugehen und damit einen Kündigungsschutz auszulösen.
Neu soll der Vermieter dem Mieter während der dreijährigen Kündigungssperre
kündigen können, wenn er nachweist, dass er aus achtbaren Gründen handelt. 4

MOTION
DATUM: 16.09.1996
EVA MÜLLER

Anders als im Vorjahr der Nationalrat lehnte der Ständerat mit 11 zu 21 Stimmen eine
Motion Hegetschweiler (fdp, ZH) ab, die eine Relativierung der Kündigungssperre im
Mietrecht erreichen wollte. Sie hatte verlangt, dass der Vermieter dem Mieter während
der Kündigungssperre kündigen kann, wenn er achtbare Gründe dafür vorbringt. Der
Ständerat folgte damit dem Bundesrat. Während dieser sich aber gegen eine
Gesetzesänderung aussprach und auf die Rechtsprechung verwies, will der Ständerat
das Anliegen allenfalls in der laufenden Mietrechtsrevision wieder aufnehmen. 5

MOTION
DATUM: 19.06.1997
EVA MÜLLER
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Eine Motion Thanei (sp, ZH) verlangte eine Änderung des Obligationenrechts
dahingehend, dass Mietzinserhöhungen wegen wertvermehrenden Investitionen, die
mehr als 10% der bisherigen Miete ausmachen, in Zukunft nur zeitlich gestaffelt
realisiert werden dürfen. Sie wurde vom Nationalrat abgewiesen. Die Gegner der
Vorlage behaupteten, die Annahme der Motion könnte sich negativ auf die notwendige
Erneuerung der Wohnsubstanz auswirken. 6

MOTION
DATUM: 16.06.1999
DANIEL BRÄNDLI

Der Nationalrat überwies eine Motion Thanei (sp, ZH) zur Beschränkung der
Nachzahlungen von Wohnungsnebenkosten als Postulat. Die Sozialdemokratin hatte
eine Änderung des Obligationenrechts verlangt, welche Nachzahlungen nur noch in der
Höhe eines Viertels der jährlichen Vorauszahlungen zugelassen hätte. Viele Vermieter
würden sich durch eine unvollständige Deklaration der Nebenkosten auf dem Papier
eine bessere Marktposition schaffen, nachträglich aber hohe Nachzahlungen
einfordern. Dieses Vorgehen entspreche einem unlauteren Wettbewerb. 7

MOTION
DATUM: 05.06.2000
DANIEL BRÄNDLI

Im Juni 2019 versenkte der Nationalrat eine Motion der RK-SR auf Revision der Regeln
der Mietzinsgestaltung bei Wohn- und Geschäftsräumen. Die Kommissionsmotion vom
November 2018, die der Ständerat am 20. März 2019 angenommen hatte, war als
Reaktion auf zahlreiche parlamentarische Initiativen sowohl von Mieter- und
Mieterinnen- als auch von Vermieter- und Vermieterinnenseite entstanden. Sie hätte
dem Bundesrat den Auftrag erteilt, die geltenden Regeln der Mietzinsgestaltung
systematisch zu durchleuchten und dem Parlament einen «ausgewogenen Entwurf» zur
Revision der entsprechenden Titel des OR zu unterbreiten. Obwohl der Bundesrat
bereit war, diesen Auftrag entgegenzunehmen, entschied sich der Nationalrat mit 102
zu 82 Stimmen bei 2 Enthaltungen dagegen – dies trotz anderslautender Empfehlung
einer Mehrheit seiner vorberatenden Kommission, der RK-NR, welche für Annahme
plädiert hatte. 
Zugleich gab der Nationalrat mit 109 zu 71 Stimmen bei 6 Enthaltungen drei der Motion
zugrundeliegenden parlamentarischen Initiativen (Pa.Iv. 17.491, Pa.Iv. 17.514 und Pa.Iv.
17.515) Folge. Diese gehen damit ein zweites Mal an die RK-SR bzw. den Ständerat
selber. Erst wenn entweder die Schwesterkommission zustimmt oder ihre ablehnende
Haltung vom Zweitrat überstimmt wird, kann sich die nationalrätliche Kommission mit
der eigentlichen Ausarbeitung der geforderten Gesetzesänderungen befassen. Die drei
Initiativen unterscheiden sich – abgesehen von Form und Federführung – vor allem
dadurch von der Motion, dass sie spezifische Änderungen verlangen: einerseits eine
Anhebung der Berechnungsgrenze, ab der Mietzinse als «missbräuchlich» gelten (Pa.Iv.
17.491), andererseits eine Beschränkung der Anfechtungsmöglichkeiten von angeblich
missbräuchlichen (Pa.Iv. 17.514) und von Anfangsmieten (Pa.Iv. 17.515) auf Situationen
von «Wohnungsmangel». 8

MOTION
DATUM: 20.06.2019
SEAN MÜLLER

Mit einer in der Wintersession 2020 eingereichten Motion wollte Christian Dandrès (sp,
GE) erreichen, dass die amtlich genehmigten Formulare für die Kündigung des
Mietverhältnisses und für Vertragsänderungen oder Mietzinserhöhungen ergänzt
werden. Spezifisch sollten die Formulare neu die Kontaktinformationen der
Vermieterschaft sowie Informationen über die gesetzlichen Voraussetzungen für das
Anfechten der Kündigung im Falle einer Solidarmiete enthalten. Mit diesen Ergänzungen
soll laut dem Motionär vor allem erreicht werden, dass die Mieterschaft ihr Recht auf
eine Anfechtung von missbräuchlichen Kündigungen, Mietzinserhöhungen oder
Vertragsänderungen schnell, einfach und innerhalb der relevanten Fristen wahrnehmen
kann. Der Bundesrat unterstützte den Vorstoss und empfahl ihn zur Annahme. Die
Motion wurde jedoch von Pirmin Schwander (svp, SZ) bekämpft und so befasste sich der
Nationalrat in der Sommersession 2021 mit dem Geschäft. Schwander begründete
während der Debatte seine ablehnende Haltung damit, dass die Motion den Prozess
zwar für die Mietenden vereinfachen würde, dafür jedoch einseitig die Hürden für die
Vermieterschaft heraufsetze. Eine Mehrheit der grossen Kammer sah dies ähnlich. Trotz
dem unterstützenden Votum des zuständigen Bundesrates Guy Parmelin lehnte der
Nationalrat die Motion mit 106 zu 84 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ab. Neben der SVP
stimmten auch die Fraktionen der FDP sowie der Mitte beinahe geschlossen gegen den
Vorstoss, der damit erledigt ist. 9

MOTION
DATUM: 01.06.2021
ELIA HEER
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Nach der Ablehnung des totalrevidierten CO2-Gesetzes an der Urne im Juni 2021
reichte Ständerat Carlo Sommaruga (sp, GE) eine Motion ein, mit der er forderte, dass
im Rahmen einer zukünftigen CO2-Gesetzgebung Mieterinnen und Mieter stärker vor
Massenkündigungen und drastischen Mietzinserhöhungen aufgrund energetischer
Gebäudesanierungen geschützt werden sollen. Laut dem Motionär gilt ein ähnlicher
Schutz schon im Kanton Genf, was dort gut funktioniert. Der Bundesrat nahm in seiner
Stellungnahme jedoch eine ablehnende Haltung ein. Bezüglich des Schutzes vor
Leerkündigungen im Zusammenhang mit energetischen Sanierungen verwies die
Regierung auf einen Bericht in Erfüllung eines Postulates Jans (Po. 13.3271), welcher
aufzeige, dass eine Beschränkung von Förderleistungen auf Sanierungsprojekte, die
ohne Wohnungskündigungen auskommen, mehr Nach- als Vorteile habe. Er wies zudem
daraufhin, dass nach geltendem Mietrecht eine Kündigung missbräuchlich sei, wenn
Sanierungsarbeiten durch die Weiternutzung des Gebäudes nicht oder nur wenig
verzögert werden. Vor missbräuchlichen Mietzinserhöhungen seien Mieterinnen und
Mieter insofern geschützt, als dass sie jede Mietzinserhöhung kostenlos vor einer
Schlichtungsbehörde anfechten könnten. Nicht zuletzt habe der Bundesrat bereits
Massnahmen ergriffen. Beispielsweise habe er 2014 und 2020 die VMWG angepasst, mit
dem Ziel, eine finanzielle Mehrbelastung der Mieterschaft infolge energetischer
Sanierungen zu verhindern. 
Die kleine Kammer beugte sich in der Herbstsession 2021 über die Vorlage. Der
Motionär, der auch Präsident des SMV ist, warb für sein Anliegen, unter anderem indem
er Zahlen aus der Stadt Zürich erwähnte, wonach fast 40 Prozent der
Sanierungsarbeiten 2017/18 zu Kündigungen geführt hätten. Weiter verwies er auf einen
Artikel der NZZ am Sonntag, wonach energetische Sanierungen von der Vermieterschaft
zunehmend als «Rendite-Booster» genutzt würden. Dagegen argumentierte unter
anderem Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG), Vizepräsidentin des HEV. Sie lehne die
geforderte starre Verknüpfung von Sanierungsvorschriften und Mieterschaft ab, da sich
diese kontraproduktiv auswirken würde. Eine Überregulierung im Sinne des Motionärs
führe zu einem Stillstand bei den wichtigen Gebäudeerneuerungen. Auch der Präsident
des Verbandes Immobilien Schweiz, Daniel Fässler (mitte, AI) sprach sich in seinem
Votum gegen die Vorlage aus, nicht zuletzt da bei umfassenden Sanierungen
Kündigungen manchmal unumgänglich seien. Trotzdem sei es nicht angezeigt, diese
Sanierungen einzuschränken, da dies die Schweiz bezüglich ihrer klima- und
energiepolitischen Ziele bremsen würde. Die Mehrheit des Ständerates folgte
schlussendlich dem Antrag des Bundesrates und lehnte den Vorstoss mit 26 zu 12
Stimmen – bei 2 Enthaltungen – ab, womit das Geschäft erledigt war. 10

MOTION
DATUM: 29.09.2021
ELIA HEER

Der Nationalrat beriet in der Herbstsession 2022 eine Motion von Mustafa Atici (sp, BS)
zum Mietrecht. Atici forderte mit seinem Vorstoss eine Verlängerung der
Kündigungsfrist für langjährige Mieterinnen und Mieter. Er begründete sein Anliegen
damit, dass eine Kündigung für langjährige Mietende – insbesondere für ältere oder
kranke Personen – sehr belastend sei. Dass sie zudem noch in relativ kurzer Frist –
innerhalb von drei Monaten – eine neue Bleibe finden müssen, sorge für zusätzlichen
Stress. Wenn für diese Personen die Frist verlängert würde, könnten Härtefälle
verhindert werden. Da Gesamtsanierungs- oder Neubauprojekte eine erhebliche
organisatorische Vorlaufzeit hätten, sei eine Verlängerung der Kündigungsfrist auch für
die Vermieterschaft zumutbar, so der Motionär. Stellung zum Vorstoss nahm einzig
Bundesrat Guy Parmelin. Dieser zeigte sich grundsätzlich einverstanden damit, dass
eine Kündigung für langjährige Mietende sehr belastend sein könne. Er vertrat jedoch
die Meinung, dass das Mietrecht bereits genügend Instrumente für die Abfederung
solcher Härtefälle kenne. So könnten Mietende eine Kündigung kostenlos anfechten,
falls sie denken, diese sei missbräuchlich. Falls die Kündigung von der
Schlichtungsbehörde als rechtsgültig beurteilt werde, habe diese von Amtes wegen zu
prüfen, ob eine Erstreckung, sprich eine angeordnete Verlängerung des
Mietverhältnisses, angezeigt sei. Die Schlichtungsbehörde habe dabei einen grossen
Ermessensspielraum und die Dauer des Mietverhältnisses sei im geltenden Recht (Art.
272 Abs. 2 OR) sogar explizit festgehalten als eines der Kriterien, welches die Behörde
bei ihrem Entscheid berücksichtigen soll. Der Nationalrat folgte Parmelins Antrag und
lehnte die Motion mit 120 zu 64 Stimmen ab. Die Fraktionen stimmten allesamt
geschlossen, wobei die ablehnenden Stimmen aus den Fraktionen von SVP, FDP, Mitte
und GLP kamen. 11

MOTION
DATUM: 29.09.2022
ELIA HEER
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Ständerat Carlo Sommaruga (sp, GE) reichte im September 2022 eine Motion ein, in der
er forderte, dass aufgrund des Anstiegs der Energiepreise die Frist für die Begleichung
von Nebenkostenrechnungen bei Verzug von Mieterinnen und Mietern vorübergehend
von 30 auf 90 Tage verlängert werden soll. Die Motion stand in der Frühjahressession
2023 auf der Traktandenliste der kleinen Kammer. Dort beantragte Bundesrat Guy
Parmelin dem Ständerat, die Motion abzulehnen. Die Inflation sei in der Schweiz
deutlich tiefer als in anderen Ländern. Ausserdem habe der Bundesrat bereits die AHV-
Renten und Ergänzungsleistungen per 1. Januar 2023 an die Inflation angepasst und mit
der Kampagne «Energie ist knapp – verschwenden wir sie nicht» versucht, bei der
Energieknappheit Gegensteuer zu geben. Schliesslich müssten die Änderungen per
Notrecht eingeführt werden, um in der aktuellen Situation noch rechtzeitig Wirkung zu
zeigen. Die Situation sei aus Sicht des Bundesrates aber nicht genügend dringend, um
Notrecht zu rechtfertigen. Die Mehrheit des Ständerates folgte dem Antrag des
Bundesrates und lehnte die Motion mit 29 zu 10 Stimmen ab. 12

MOTION
DATUM: 06.03.2023
ELIA HEER

Der Nationalrat beriet in der Herbstsession 2023 eine Motion der SP-Fraktion für ein
Moratorium für missbräuchliche Mietzinserhöhungen. Der Bundesrat solle ein solches
einführen, bis ein automatischer Kontrollmechanismus für einen maximal zulässigen
Mietzinsertrag umgesetzt werden könne, so die Forderung der Fraktion. Vermietende
könnten jedoch weiterhin Mietzinserhöhungen geltend machen, insofern diese als
«nicht missbräuchlich» eingestuft würden. Ebenso solle das Moratorium nur auf
gewisse Wohnungskategorien angewendet werden können. Die Urheberin
argumentierte, dass Vermieterinnen und Vermieter oftmals bereits einen Mietzins über
dem zugelassenen Betrag verlangten und diesen in Zeiten des tiefen Hypothekarzinses
nicht entsprechend gesenkt hätten. Durch das vorgeschlagene Moratorium sollten
Mieterinnen und Mieter vermehrt gegen missbräuchliche Mietzinserhöhungen
geschützt werden. Der Bundesrat erachtete das bestehende Mietrecht als ausreichend
für die Vermeidung übermässiger Mietzinserhöhungen. Zudem könne eine allfällige
Anfechtung aller Mietzinsanpassungen einen beachtlichen Mehraufwand nach sich
ziehen. Nachdem die Motion im Rahmen der ausserordentlichen Session «Wohnen und
Mieten» im Detail beraten worden war, scheiterte sie mit 122 zu 68 Stimmen im
Nationalrat. Lediglich die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP und der Grünen
unterstützten den Vorstoss, während sich die übrigen Rastmitglieder dagegen
positionierten. 13

MOTION
DATUM: 27.09.2023
VIKTORIA KIPFER

Unter anderem in Reaktion auf angebliche Mietkündigungen zugunsten von
Asylbewerberinnen und -bewerbern in Windisch (AG) lancierte Martina Bircher (svp, AG)
eine Motion gegen Wohnungskündigungen, um Asylsuchende unterzubringen. Weiter
sollten auch Zwischennutzungen von Mietwohnungen als Asylunterkünfte fortan nicht
mehr rechtens sein, wenn sie zur Auflösung von Mietverträgen führten. Der Bundesrat
erwiderte, dass die Mieterschaft fristgerechte Kündigungen des Mietverhältnisses
anfechten könne und zum Zeitpunkt der Kündigung oftmals nicht klar sei, zu welchem
Zweck und an wen das Wohnobjekt nach einer Mietkündigung vermietet werde. Die von
der Motionärin geforderten Massnahmen könnten hier zu Rechtsunsicherheit führen. In
der Herbstsession 2023 folgte der Nationalrat dem Antrag des Bundesrats und lehnte
die Motion mit 136 zu 53 Stimmen ab. Die geschlossen stimmende SVP-Fraktion
unterstützte den Vorstoss ihrer Fraktionskollegin. 14

MOTION
DATUM: 27.09.2023
VIKTORIA KIPFER

Im Sommer 2023 lancierten die Genfer Parteikollegen Carlo Sommaruga (sp, GE; Mo.
23.3949) im Ständerat und Christian Dandrès (sp, GE; Mo. 23.3850) im Nationalrat zwei
wortgleiche Motionen zum Stopp der Mietzinsexplosion. So sollten die Mieten mithilfe
einer temporären Änderung der VMWG stabilisiert werden. Als Begründung nannten die
Motionäre die steigende Inflation und die damit zusammenhängende Anhebung des
Referenzzinssatzes, welcher für viele Mieterinnen und Mieter zu einer
Mietzinserhöhung führte und insbesondere im Frühjahr 2024 zu allgemeinen
Mietzinserhöhungen von bis zu 10 Prozent führen könnten. Kombiniert mit steigenden
Lebenserhaltungskosten und höheren Krankenkassenprämien, könne dies
schwerwiegende finanzielle Auswirkungen für Mieterinnen und Mieter haben. Der
Bundesrat sah jedoch davon ab, aufgrund der erstmaligen Erhöhung des Referenzzinses
das System drastisch anzupassen. Obschon ein steigender Referenzzinssatz zur
Inflation beitragen könne, trage im Gegenzug ein sinkender Referenzzinssatz zur Tilgung
der Teuerung bei. Dementsprechend ergebe die Kopplung des Mietzinses an den
Referenzzinssatzes trotzdem Sinn, insbesondere auch, da vom Bundesrat

MOTION
DATUM: 28.09.2023
VIKTORIA KIPFER
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vorgeschlagene Systemwechsel bisher nie politisch mehrheitsfähig gewesen seien. Das
Parlament beschäftigte sich im Rahmen der ausserordentlichen Session «Wohnen und
mieten» innerhalb der Herbstsession mit dem Anliegen. Im Ständerat wurde der
Vorstoss Sommaruga mit 30 zu 9 Stimmen (bei 1 Enthaltung) abgelehnt. Auch der
Nationalrat stellte sich mit 111 zu 75 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) gegen die Motion
Dandrès. Unterstützt wurde die Motion im Nationalrat von der geschlossen stimmenden
SP- und Grünen-Fraktion, von den drei EVP-Ratsmitgliedern sowie von einer
Minderheit der GLP-Fraktion. 15

1) Mo. 98.3401
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